
Anlage 5 – Abwägung zum Beteiligungsverfahren 

Rückmeldung der HAVAG ergänzt 
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Beschlussvorlage: 
 
Sechste Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von Schulbezirken 
für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale) 

 

 
Der Entwurf der Beschlussvorlage wurde den nachfolgenden Schulen mit Schreiben vom 
17.04.2020 mit der Bitte um Weiterleitung an die Schüler-, Eltern- und 
Lehrerpersonalvertretung der Schule zur Kenntnis gegeben. 
 
Die Vertretungen der Schulen wurden per Anschreiben um Stellungnahme zum Entwurf bis 
18.05.2020 gebeten. Den Schulleiterinnen und Schulleitern wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, sich ebenfalls zu den ihre Schule betreffenden Beschlussvorschlägen zu 
äußern. 
 
Angeschriebene Schulen: 
 

Grundschule Kanena/Reideburg 
Grundschule Nietleben 
Grundschule Radewell 
Grundschule „Wolfgang Borchert“ 

 
 
Angeschriebene Vertretungen auf Stadtebene: 
 
Mit Schreiben vom 17.04.2020 wurde  
 
 dem Stadtschülerrat und  
 
 dem Stadtelternrat 
 
der Entwurf der Sechsten Änderungssatzung zur Kenntnis gegeben und um eine 
Stellungnahme bis zum 18.05.2020 gebeten. 
 
Zudem wurde die Hallesche-Verkehrs-AG um Rückmeldung bis 18.05.2020 gebeten. 
 
Das Landesschulamt wurde ebenfalls um Stellungnahme zum Entwurf der 
Änderungssatzung gebeten. 
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Übersicht der bis zum 06.07.2020 vorliegenden Stellungnahmen: 
 

Schule / Gremium Votum Abwägung 

Landesschulamt 
Zustimmung mit 

Hinweis 
Zur Kenntnis genommen 

Grundschule Kanena/Reideburg 
Zustimmung mit 

Hinweis 
Zur Kenntnis genommen 

Grundschule Kanena/Reideburg 
(Schulelternrat, Schülerrat, 
Schulpersonalrat) 

Keine Rückmeldung --- 

Grundschule Nietleben 

Keine Rückmeldung 

--- 

Grundschule Nietleben 
(Schulelternrat, Schülerrat, 
Schulpersonalrat) 

--- 

Grundschule Radewell 
Zustimmung mit 

Änderungswünschen 

Der Bitte um Einschulung der Kinder der Otto-Schlag-Straße und Zieglerstraße für 
das Schuljahr 2020/21 kann nicht entsprochen werden. Die Einschulung ist nur 
über eine Ausnahmegenehmigung möglich.  
 
Der Bitte um Änderung der Schulbezirkssatzung in Bezug auf die genannten 
Straßen kann nicht entsprochen werden. Die jeweiligen Gründe sind hinter der 
betreffenden Straße genannt: 
 
(1) Am Sommerbad, Edisonstraße, Hauptstraße und Otto-Bruder-Straße � 
gehören bereits zum Schulbezirk der Grundschule Friedenschule 
(2) Karl-Peter-Straße, Merseburger Straße 420 � liegen östlich der Merseburger 
Straße und sind zur Gewährleistung eines sicheren Schulweges zur Grundschule 
Radewell zuzuordnen 
(3) Merseburger Straße 379-554 � der Schulweg ist kürzer zur Grundschule 
Radewell 
(4) Willi-Brundert-Straße � hier wohnen keine Kinder 
(5) Horst-Heilmann-Straße 8a-24, Merseburger Straße 360-378, Schachtstraße � 
eine Zuordnung zur Grundschule Friedenschule würde prognostisch eine 



3 

Unterschreitung der Grundschule Radewell in den Schuljahren 2022/23 bis 
2025/26 zur Folge haben 
 

Grundschule Radewell  
(Schulelternrat, Schülerrat, 
Schulpersonalrat) 

Keine Rückmeldung --- 

Grundschule „Wolfgang Borchert“ 

Keine Rückmeldung 

--- 

Grundschule „Wolfgang Borchert“ 
(Schulelternrat, Schülerrat, 
Schulpersonalrat) 

--- 

Stadtschülerrat Keine Rückmeldung --- 

Stadtelternrat Zustimmung  

HAVAG Zustimmung --- 
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Lindner, Jessica

Von: Rösel, Christian <Christian.Roesel@HAVAG.COM>
Gesendet: Montag, 6. Juli 2020 09:43
An: Lindner, Jessica; Jähnert-Elster, Kathrin
Cc: Petzold, Markus; Weiske, Uwe; Radig, Dr. Christine; Roesler, Waldemar; Otto, 

Jens; Weinrich, Daniela
Betreff: AW: Entwurf zur Ersten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der 

Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der vorliegende Entwurf beinhaltet die Rücknahme der ehemals vorgesehenen Änderung der Einzugsbezirke im 
Stadtgebiet Bruckdorf. Die 2018 vorgesehene Verschiebung aus dem Schulbezirk Kanena/Reideburg nach Radewell 
entfällt.  
 
VII/2020/00886 
http://buergerinfo.halle.de/getfile.asp?id=239467&type=do& 
Abwägende Zusammenfassung:  
  
Pro: Durch die Änderungssatzung werden organisatorische und finanzielle Mehraufwendungen der Verwaltung 
und der HAVAG, die durch die Einrichtung einer zusätzlichen Buslinie zur Grundschule Radewell entstünden, 
vermieden. Außerdem wird eine räumliche Überlastung der Grundschule Nietleben vermieden.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Rösel 
Leiter 
Strategische Angebotsplanung/Fahrplanbüro 
_________________ 
Hallesche Verkehrs-AG 
Freiimfelder Straße 74 
06112 Halle (Saale) 
 
Telefon (0345) 5 81 – 56 10 
Fax (0345) 5 81 – 56 04 
Mail to: christian.roesel@havag.com 
http://www.havag.com 
 
Hallesche Verkehrs-AG, Sitz: Halle (Saale). Eingetragen beim  
Amtsgericht Stendal HRB-Nr. 200820. Ust-Ident-Nr. DE 139 601 469. 
Vorstand: Vinzenz Schwarz 
Aufsichtsratsvorsitzender: Bürgermeister Egbert Geier  
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Von: Lindner, Jessica [mailto:Jessica.Lindner@halle.de]  
Gesendet: Montag, 27. April 2020 09:54 
An: Jähnert, Kathrin; Rösel, Christian 
Cc: Petzold, Markus; Weiske, Uwe 
Betreff: Entwurf zur Ersten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 
2019/20 bis 2023/24 
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